
K . u . k . üLtsrr . - ungsn5ckss Konsulst
in krsrlsu.

cisi ' OsbuitzjskrgSngs
1865 - 1872 .

In Oesterreich-Ungarn wurde dH Landsturmpflicht bis zum 50. Lebensjahre ausgedehnt. Es haben daher
alle in den Provinzen Schlesien und Posen ständig  wohnhaften österreichischen und ungarischen Staats¬
angehörigen der Geburtsjahrgünge1865 bis 1872 - gleichgültig , ob gedient  oder nicht gedient - zu der beim
k. u. k. Konsulate in Breslau in der Zeit vom 17. Januar bis einschließlich 12. Februar 1916 stattfindenden
Musterung nach den Anfangsbuchstaben ihrer Familiennamen zu erscheinen und zwar:
17 . Januar ü, 26 . Januar 5 . Februar 5 ckl
18 . 8 («eftl 28 . KmKr 7 . 5 t , 5 r
19 . c 29 . »» 8 . 5  M-ft)
20 . o 31 . 9 . 7
21 . c . i- 10. U . V
22 . o 1. Februar bl , 0 11 .
24 . 3 . p 12 . X . V .2
25 . i . i 4 .

Desgleichen haben zu erscheinen diejenigen Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1873 und 1874 , deren
Landsturmpflicht vorzeitig geendet hat.

Nicht zu erscheinen haben:
s ) Jene , die wegen Gebrechen, die zu jsUem Landsturmdienste untauglich machen, mit einem Landsturmab¬

schied oder einem Landsturmbefreiungszertifikat beteilt , oder aber bereits seinerzeit in der Stellungsliste
gelöscht worden sind, sofern bis zur Zeit der Musterung ein diesbezüglicher Nachweis erbracht ist;

b ) vondenGeburtsjahrgängen1885,1868unc >1867jene,dieseinerzeitvvI 'BollstreckungihreslA . Lebens¬
jahres in die gemeinsame Wehrmacht freiwillig eingetreten sind, sofern bis zur Zeit der Musterung ein
diesbezüglicher Nachweis erbracht ist;

c ) die ihre Charge noch tatsächlich belleidenden Militärgagisten der Reserve, des Verhältnisses in der
Evidenz oder außer Dienst, sowie des Ruhestandes, auch wenn sie bisher zur militärischen Dienstleistung
noch nicht herangezogen worden sind;

6 ) jene , die bei der Einberufung der Gedienten des Geburtsjahrganges 1872 bereits eingerückt waren,
jedoch dann wieder rückbeurlaubt worden sind;

e) die zum Landsturmdienste mit der Waffe offenkundig nicht geeigneten (das sind solche, die mit dem
Mangel eines Fußes oder einer Hand, Erblindung beider Augen, Taubstummheit, Kretinismus , gerichtlich
erklärtem Irrsinn , Wahnsinn oder Blödsinn oder mit sonstigen Geisteskrankheiten oder mit Fallsucht
behaftet sind) wenn der bezügliche Nachweis bis zur Musterung dem k. u. k. Konsulate vorgelegt wird;

k) jene, welche sich der Landsturmmusterung bereits im Inlande unterzogen haben und sich hierüber mit
einem diesbezüglichen Landsturmlegitimationsblatt ausweisen können.

Die Musterungen finden in Breslau , Neudorfstrahe 35 , Restaurant Tivoli statt.
Die Musterungspflichtigen haben an den für ihren Namen festgesetzten Tagen pünktlich um'
8 Uhr früh zu erscheinen und ihre sämtlichen Legitimationspaplere (wie Arbeitsbuch,

Reisepaß , Heimatschein , Geburtsurkunde usw .) - in Ermangelung solcher eine ortspolizeilich
bestätigte Photographie ^ sowie eine polizeiliche Aufenthaltsbestätigung mitzubringen.
» Die gedienten Landsturmpflichtigen haben sich überdies über ihr »
I früheres Wehrverhältnis durch Vorlage der diesbezüglichen Militär - >
» papiere , wie Landsturmpah , Abschied , Ernennungsdekret » Austrittszer - >
W tifikat und dgl . auszuweisen . >

we/c/re r'/rw/r stä/rckrAen Wo/rnsitz nrc/rk inner'-
/rrr/b cts/' Kckiesr'en rrnct/>osen /raben. wecken nu/' clann
in Sfesiau Aenillsieri , wenn sie iriem eine nnsci/Äc^iit/re sc/rn/iiic/re
AewiiiignnF i/r/'el' rnsiäntiiAen /)oiiiisc/ren / /einrnisbeirö/ ^ e vo/weisen.

>Iis sinnciig woirn/ra/k isi nur /ene/ ' rn bei/nc/rien , cie^ nrinciesiens
viel- Woc/ren vo/' L/-sckreinen ciiese ^ ^ llsiemnAs/rnnLinrac/rllNF in ^en
bei/'e^encien 0/7 rn^ero ^en isi.

Die Kosten der Reise nach Breslau und im Falle der Nichteignung auch der Rückfahrt »
in den Wohnort können nur denjenigen Musterungspflichtigen ersetzt werden , welche I
an dem für ihren Namen festgesetzten Tage erscheinen . I

Personen , welche an einem anderen Tage erscheinen , laufen überdies Gefahr , bis I
zu ihrem Termin zurückgewiesen zu werden . >

dlsckmuLtsnmgsn.
Gleichzeitig finden Nachmusterungen für diejenigen Personen aller übrigen landsturmpflichtigen Altersklassen statt , die ihrer

Musterungspflicht bisher überhaupt noch nicht oder nur teilweise entsprochen haben.
Es haben daher ebenfalls an den für ihren Namen festgesetzten Tagen zu erscheinen:
1. Alle Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1878 - 1897 , welche seit Kriegsbeginn noch nie gemustert wurden.
2 . Alle Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1878 - 1890 , und 1892 - 1894 , welche seit Mai 1915 keiner Musterung mehr

beigewohnt haben , bzw . nicht im Besitz eines Landsturmlegitimationsblattes K sind.
3 . Alle Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1873 - 1877 , 1891 » 1895 und 1896 , welche seit Oktober 1915 keiner Musterung

mehr beigewohnt haben , bzw . nicht im Besitz eines Landsturmlegitimationsblattes sind.

Breslau , den 3« . Dezember ISIS Der k . u . jf . ö8lerr . - UNgaN8cke 6eNerM0N8Ul

VON k̂ ilnsr.

Böhm L Tausfig, Breslau 2.
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